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Text 

ABSCHNITT 4 

ERBRECHT 

Rechtsnachfolge von Todes wegen 

§ 28. (1) Die Rechtsnachfolge von Todes wegen ist nach dem Personalstatut des Erblassers im 
Zeitpunkt seines Todes zu beurteilen. 

(2) Wird eine Verlassenschaftsabhandlung in Österreich durchgeführt, so sind der Erbschaftserwerb 
und die Haftung für Nachlaßschulden nach österreichischem Recht zu beurteilen. 


